
Pkw-Privatnutzung: Garagenkosten mindern geldwerten Vorteil nicht 
 
| Zahlt ein Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt für die außerdienstliche Nutzung eines 
betrieblichen Kfz, mindert dies den geldwerten Vorteil. Dies gilt auch dann, wenn der 
Arbeitnehmer einzelne individuelle Kosten (z. B. Kraftstoffkosten) trägt. Nach Meinung des 
Finanzgerichts Münster mindern die anteilig auf die Garage eines Arbeitnehmers 
entfallenden Grundstückskosten den geldwerten Vorteil jedoch nicht, wenn die Unterbringung 
in der Garage als freiwillige Leistung des Arbeitnehmers erfolgt. | 
 
Das Finanzgericht Münster hat die bisherige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs wie folgt 
interpretiert: Die Minderung des geldwerten Vorteils gilt nur für solche Aufwendungen, die für den 
Arbeitnehmer aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen notwendig sind. Die 
Aufwendungen müssen also zur Erfüllung einer arbeitsvertraglichen Klausel oder zur 
Inbetriebnahme des Fahrzeugs erforderlich sein. Und beides war im Streitfall nicht gegeben: 
 

 Zur Inbetriebnahme eines Pkw und zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit ist keine 
Unterbringung in einer Garage notwendig. 

 

 Der Arbeitnehmer konnte auch nicht nachweisen, dass die Unterbringung in der Garage 
im Streitjahr zwingende Voraussetzung für die Überlassung des Pkw war. 
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